
   
 

 
Informationsblatt eintägige Schulausflüge/Ausflüge Tageseinrichtung 
und mehrtägige Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB II 

und SGB XII 
 

Anspruchsvoraussetzungen 

 

→  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die 

   ▪ eine Tageseinrichtung (z. B. Kindergarten, Hort) besuchen,  

   ▪ eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, 

   ▪ keine Ausbildungsvergütung erhalten (§ 28 Abs. 1 SGB II) und  

   ▪ anspruchsberechtigt nach SGB II, SGB XII und AsylbLG sind. 
 

Zum Antrag  

 

→  Zeitnahe Antragstellung bei den unten genannten zuständigen Stellen.  

   Jobcenter Prignitz      bzw.     Landkreis Prignitz 

   Standort Perleberg             Geschäftsbereich V 
                             Sb Hilfe zum Lebensunterhalt/ Wohngeld 
   Berliner Weg 8                Berliner Str. 49 
   19348 Perleberg               19348 Perleberg 
 

→  Für jedes Kind, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist ein eigener Antrag zu stellen. 

→  Mit dem Antrag können mehrere Leistungen beansprucht werden. 

→  Um über den Antrag entscheiden zu können, muss bei 

• eintägigen Ausflügen: 

die Bestätigung der Schule/Kindergarten/Hort über Art und Kosten des Tagesausfluges 
vorliegen, 

   • mehrtägigen Klassenfahrten: 

die Bestätigung der Schule über Art, Dauer und Kosten der Klassenfahrt vorliegen. 

→ Auf Grundlage der Bescheinigung der Schule bzw. Tageseinrichtung (ist dem Antrag 

beizufügen) werden die tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. 

 

Wichtige allgemeine Hinweise 
 
- Leistungen werden frühestens ab Beginn des Monats gezahlt, in dem der Antrag 

gestellt wird.  
 
- Es sind mehrere Ausflüge möglich. 
 
- Zu den Kosten gehören nicht: 
 
 • Taschengeld und 

 • Ausgaben, die im Vorfeld aufgebracht werden (z. B.: Sportschuhe, Badesachen). 
 
Die Zahlung erfolgt direkt an die Leistungsberechtigten und auf Wunsch der 
Leistungsberechtigten an den Anbieter. 
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